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RS OGH 1957/1/16 7Ob562/56
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.01.1957

Norm

AO §10

EO §7 Ac

EO §97

EO §98 Abs2

Rechtssatz

Zwangsverwaltung einer Liegenschaft zweier Verp5ichteter wegen einer Forderung, die unter den über das Vermögen

des einen Verp5ichteten erö8neten Ausgleich fällt; Einantwortung des Nachlasses des einen Verp5ichteten an den

anderen vor Erö8nung des Ausgleichsverfahrens, jedoch Verbücherung der Einantwortungsurkunde erst nach

Eröffnung des Ausgleichs - und Zwangsverwaltungsverfahrens.
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